
Gebühren und Auslagen der Notare für die Beglaubigung von Dokumenten 
 
 

Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare 
 

(Gerichts- und Notarkostengesetz - GNotKG) 
 
 

Hauptabschnitt 5 

Sonstige Geschäfte 

Abschnitt 1 

Beglaubigungen und sonstige Zeugnisse (§§ 39, 39a BeurkG) 

25100 Beglaubigung einer Unterschrift oder eines Handzeichens  ..........  
 (1) Die Gebühr entsteht nicht in den in Vorbemerkung 2.4.1 Abs. 2 genannten Fällen. 
 (2) Mit der Gebühr ist die Beglaubigung mehrerer Unterschriften oder Handzeichen 
abgegolten, wenn diese in einem einzigen Vermerk erfolgt. 

0,2 
– mindestens 

20,00 €, 
höchstens
70,00 € 

25101 Die Erklärung, unter der die Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen 
erfolgt, betrifft 
1. eine Erklärung, für die nach den Staatsschuldbuchgesetzen eine öffentliche 
Beglaubigung vorgeschrieben ist, 
2. eine Zustimmung gemäß § 27 der Grundbuchordnung sowie einen damit 
verbundenen Löschungsantrag gemäß § 13 der Grundbuchordnung, 
3. den Nachweis der Verwaltereigenschaft gemäß § 26 Abs. 4 WEG: 
Die Gebühr 25100 beträgt  ..........  

 
 
 
 
 
 
 

20,00 € 

25102 Beglaubigung von Dokumenten  ..........  
 (1) Neben der Gebühr wird keine Dokumentenpauschale erhoben. 
 (2) Die Gebühr wird nicht erhoben für die Erteilung 
1. beglaubigter Kopien oder Ausdrucke der vom Notar aufgenommenen oder 
entworfenen oder in Urschrift in seiner dauernden Verwahrung befindlichen Urkunden 
und 
2. beglaubigter Kopien vorgelegter Vollmachten und Ausweise über die Berechtigung 
eines gesetzlichen Vertreters, die der vom Notar gefertigten Niederschrift beizulegen 
sind (§ 12 BeurkG). 
 (3) Einer Kopie im Sinne des Absatzes 2 steht ein in ein elektronisches Dokument 
übertragenes Schriftstück gleich. 

1,00 € 
für jede 

angefangene
Seite 

– mindestens 
10,00 € 

25103 Sicherstellung der Zeit, zu der eine Privaturkunde ausgestellt ist, einschließlich der 
über die Vorlegung ausgestellten Bescheinigung  ..........  

 
20,00 € 

25104 Erteilung von Bescheinigungen über Tatsachen oder Verhältnisse, die urkundlich 
nachgewiesen oder offenkundig sind, einschließlich der Identitätsfeststellung, wenn sie 
über die §§ 10 und 40 Abs. 4 BeurkG hinaus selbständige Bedeutung hat  ..........  
 Die Gebühr entsteht nicht, wenn die Erteilung der Bescheinigung eine 
Betreuungstätigkeit nach Nummer 22200 darstellt. 

 
 
 

1,0 

 
 

siehe "Schreiben an Hamburgische Notarkammer" betreffend "Die heile Welt von Henning Müller" 
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Hauptabschnitt 6 
Zusatzgebühren 

26000 Tätigkeiten, die auf Verlangen der Beteiligten an Sonntagen und allgemeinen 
Feiertagen, an Sonnabenden vor 8 und nach 13 Uhr sowie an den übrigen 
Werktagen außerhalb der Zeit von 8 bis 18 Uhr vorgenommen 
werden  ..........  
 (1) Treffen mehrere der genannten Voraussetzungen zu, so wird die Gebühr 
nur einmal erhoben. 
 (2) Die Gebühr fällt nur an, wenn bei den einzelnen Geschäften nichts 
anderes bestimmt ist. 

 
 

in Höhe von 30 % 
der für das 

Verfahren oder 
das Geschäft 

zu erhebenden Gebühr
– höchstens 30,00 € 

26001 Abgabe der zu beurkundenden Erklärung eines Beteiligten in einer fremden 
Sprache ohne Hinzuziehung eines Dolmetschers sowie Beurkundung, 
Beglaubigung oder Bescheinigung in einer fremden Sprache oder 
Übersetzung einer Erklärung in eine andere Sprache  ..........  
 Mit der Gebühr ist auch die Erteilung einer Bescheinigung gemäß § 50 
BeurkG abgegolten. 

 
 
 

in Höhe von 30 % 
der für das 

Beurkundungsverfahre
n, für eine 

Beglaubigung oder 
Bescheinigung 

zu erhebenden Gebühr
– höchstens 5 000,00 

€ 

26002 Die Tätigkeit wird auf Verlangen eines Beteiligten außerhalb der 
Geschäftsstelle des Notars vorgenommen: 
Zusatzgebühr für jede angefangene halbe Stunde der Abwesenheit, wenn 
nicht die Gebühr 26003 entsteht  ..........  
 (1) Nimmt der Notar mehrere Geschäfte vor, so entsteht die Gebühr nur 
einmal. Sie ist auf die einzelnen Geschäfte unter Berücksichtigung der für 
jedes Geschäft aufgewandten Zeit angemessen zu verteilen. 
 (2) Die Zusatzgebühr wird auch dann erhoben, wenn ein Geschäft aus einem 
in der Person eines Beteiligten liegenden Grund nicht vorgenommen wird. 
 (3) Neben dieser Gebühr wird kein Tages- und Abwesenheitsgeld (Nummer 
32008) erhoben. 

 
 
 

50,00 € 

26003 Die Tätigkeit wird auf Verlangen eines Beteiligten außerhalb der 
Geschäftsstelle des Notars vorgenommen und betrifft ausschließlich 
1. die Errichtung, Aufhebung oder Änderung einer Verfügung von Todes 
wegen, 
2. die Errichtung, den Widerruf oder die Änderung einer Vollmacht, die zur 
Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister geeignet ist, 
3. die Abgabe einer Erklärung gemäß § 1897 Abs. 4 BGB oder 
4. eine Willensäußerung eines Beteiligten hinsichtlich seiner medizinischen 
Behandlung oder deren Abbruch: 
Zusatzgebühr  ..........  
 Die Gebühr entsteht für jeden Auftraggeber nur einmal. Im Übrigen gelten 
die Absätze 2 und 3 der Anmerkung zu Nummer 26002 entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,00 € 
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Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare 

(Gerichts- und Notarkostengesetz - GNotKG) 

Anlage 1 (zu § 3 Absatz 2) 

 

Hauptabschnitt 2 

Auslagen der Notare 

Vorbemerkung 3.2: 
 (1) Mit den Gebühren werden auch die allgemeinen Geschäftskosten entgolten. 
 (2) Eine Geschäftsreise liegt vor, wenn das Reiseziel außerhalb der Gemeinde liegt, in der sich 
der Amtssitz oder die Wohnung des Notars befindet. 

32000 Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Ausfertigungen, Kopien und 
Ausdrucken (Dokumentenpauschale) bis zur Größe von DIN A3, die auf besonderen 
Antrag angefertigt oder per Telefax übermittelt worden sind: 
für die ersten 50 Seiten je Seite  ..........  
für jede weitere Seite  ..........  
für die ersten 50 Seiten in Farbe je Seite  ..........  
für jede weitere Seite in Farbe  ..........  
 Dieser Auslagentatbestand gilt nicht für die Fälle der Nummer 32001 Nr. 2 und 3. 

 
 
 

0,50 € 
0,15 € 
1,00 € 
0,30 € 

32001 Dokumentenpauschale für Ausfertigungen, Kopien und Ausdrucke bis zur Größe von 
DIN A3, die 
1. ohne besonderen Antrag von eigenen Niederschriften, eigenen Entwürfen und von 
Urkunden, auf denen der Notar eine Unterschrift beglaubigt hat, angefertigt oder per 
Telefax übermittelt worden sind; dies gilt nur, wenn die Dokumente nicht beim Notar 
verbleiben; 
2. in einem Beurkundungsverfahren auf besonderen Antrag angefertigt oder per 
Telefax übermittelt worden sind; dies gilt nur, wenn der Antrag spätestens bei der 
Aufnahme der Niederschrift gestellt wird; 
3. bei einem Auftrag zur Erstellung eines Entwurfs auf besonderen Antrag angefertigt 
oder per Telefax übermittelt worden sind; dies gilt nur, wenn der Antrag spätestens am 
Tag vor der Versendung des Entwurfs gestellt wird: 
je Seite  ..........  
je Seite in Farbe  ..........  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 € 
0,30 € 

32002 Dokumentenpauschale für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien 
oder deren Bereitstellung zum Abruf anstelle der in den Nummern 32000 und 32001 
genannten Dokumente ohne Rücksicht auf die Größe der Vorlage: 
je Datei  ..........  
für die in einem Arbeitsgang überlassenen, bereitgestellten oder in einem Arbeitsgang 
auf denselben Datenträger übertragenen Dokumente insgesamt höchstens  ..........  
 Werden zum Zweck der Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien 
Dokumente zuvor auf Antrag von der Papierform in die elektronische Form übertragen, 
beträgt die Dokumentenpauschale nicht weniger, als die Dokumentenpauschale im Fall 
der Nummer 32000 für eine Schwarz-Weiß-Kopie betragen würde. 

 
 
 

1,50 € 
 

5,00 € 

32003 Entgelte für die Herstellung von Kopien oder Ausdrucken der in den Nummern 32000 
und 32001 genannten Art in einer Größe von mehr als DIN A3  ..........  
oder pauschal je Seite  ..........  
oder pauschal je Seite in Farbe  ..........  

 
in voller Höhe

3,00 € 
6,00 € 



32004 Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  ..........  
 (1) Für die durch die Geltendmachung der Kosten entstehenden Entgelte kann kein 
Ersatz verlangt werden. 
 (2) Für Zustellungen mit Zustellungsurkunde und für Einschreiben gegen 
Rückschein ist der in Nummer 31002 bestimmte Betrag anzusetzen.    ( = 3,50 € ) 

in voller Höhe

32005 Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen  ..........  
 Die Pauschale kann in jedem notariellen Verfahren und bei sonstigen notariellen 
Geschäften anstelle der tatsächlichen Auslagen nach Nummer 32004 gefordert 
werden. Ein notarielles Geschäft und der sich hieran anschließende Vollzug sowie sich 
hieran anschließende Betreuungstätigkeiten gelten insoweit zusammen als ein 
Geschäft. 

20 % der 
Gebühren 

– höchstens 
20,00 € 

32006 Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines eigenen 
Kraftfahrzeugs für jeden gefahrenen Kilometer  ..........  
 Mit den Fahrtkosten sind die Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie 
die Abnutzung des Kraftfahrzeugs abgegolten. 

 
0,42 € 

32007 Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines anderen Verkehrsmittels, 
soweit sie angemessen sind  ..........  

 
in voller Höhe

32008 Tage- und Abwesenheitsgeld bei einer Geschäftsreise 
1. von nicht mehr als 4 Stunden  ..........  
2. von mehr als 4 bis 8 Stunden  ..........  
3. von mehr als 8 Stunden  ..........  
 Das Tage- und Abwesenheitsgeld wird nicht neben der Gebühr 26002 oder 26003 
erhoben. 

 
30,00 € 
50,00 € 
80,00 € 

32009 Sonstige Auslagen anlässlich einer Geschäftsreise, soweit sie angemessen 
sind  ..........  

in voller Höhe

32010 An Dolmetscher, Übersetzer und Urkundszeugen zu zahlende Vergütungen sowie 
Kosten eines zugezogenen zweiten Notars  ..........  

 
in voller Höhe

32011 Nach dem JVKostG für den Abruf von Daten im automatisierten Abrufverfahren zu 
zahlende Beträge  ..........  

 
in voller Höhe

32012 Im Einzelfall gezahlte Prämie für eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden, 
wenn die Versicherung auf schriftliches Verlangen eines Beteiligten abgeschlossen 
wird  ..........  

 
 

in voller Höhe

32013 Im Einzelfall gezahlte Prämie für eine Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden, 
soweit die Prämie auf Haftungsbeträge von mehr als 60 Mio. € entfällt und wenn nicht 
Nummer 32012 erfüllt ist  ..........  
 Soweit sich aus der Rechnung des Versicherers nichts anderes ergibt, ist von der 
Gesamtprämie der Betrag zu erstatten, der sich aus dem Verhältnis der 60 Mio. € 
übersteigenden Versicherungssumme zu der Gesamtversicherungssumme ergibt. 

 
 

in voller Höhe

32014 Umsatzsteuer auf die Kosten  ..........  
 Dies gilt nicht, wenn die Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 UStG unerhoben bleibt. 

in voller Höhe

32015 Sonstige Aufwendungen  ..........  
 Sonstige Aufwendungen sind solche, die der Notar aufgrund eines ausdrücklichen 
Auftrags und für Rechnung eines Beteiligten erbringt. Solche Aufwendungen sind 
insbesondere verauslagte Gerichtskosten und Gebühren in Angelegenheiten des 
Zentralen Vorsorge- oder Testamentsregisters. 

in voller Höhe
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